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11- 5413 der Bcibgen zu den Stenographische~ :fOtokollen 

des Nationalrates XVII. Gcsetzgebung~pcri~)de 
Nr. 

1988 -09- 2 9 ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. GUGERBAUER, EIGRUBER 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Ko~ssionsgebühren bei Lenkerberechtigungsprüfung 

Aus einem Formblatt der BezitkshauptmannsclBft Grieskirchen ist ersichtlich, 

daß vor Ablegung der Lenkerprüfung eine Korrmissionsgebühr in der Höhe von 

S 80, - zu entrichten ist. Durch dieses Formblatt wird der Kandidat für 

die Lenkerprüfung auch aufgefordert, den Einzahlungsabschnitt über die 
, , 

Entrichtung dieser Ko~ssionsgebühr der Bezirkshauptmannschaft Grieskin~hen 

vorzulegen bzw. zu Übersenden~ 

In der Folge wird dieser Einzahlungsabsclmitt von der BCzirkshauptrrannschaft 

Grieskirchen zum Akt genoIl1ITEn. Damit geht eine notwendige Buchhaltungs

unterlage für den Prüfling verloren. Wenn der Prüfling von der Bezirkshaupt~ 

rrannsdaft eine Bestätigung über die erfolgte Einzahlung verlangt, wird 

dafür eine zusätzliche Gebühr verrechnet. 

In diesem ZusaIl1ITEnhang richten die 'unterzeichneten Abgeordneten an den 

Herrn Bundesminister für Inneres nachstehende 

Anfrage 

1. Aus welchen Gründen ist der Einzahlungsabschni tt über die' Entrichtung 

der Korrmissionsgebühr bei Lenkerprüfungen der Bezirkshauptmannschaft 

Grieskirchen zu übersenden bzW. vorzulegen und wird in den Akt aufge-' 

normen? 

2. Warum darf der Prüfling den Einzahlungsabschnitt nicht als Buchhaltungs

unterlage behalten? 

3. Warum verrechnet die Bezirkshauptmannschatt eine zusätzliche Gebühr, 

wenn der Prüfling eine Bestätigung über die erfolgte Einzahlung verlangt? 

4. Sind Sie mit dem Vorgehen der Bezirkshauptrraimschaft Grieskirchen in 

gegenständlicher Sachlage einverstanden? 

5. Welche Schri tte werdet Sie unternehrren, 

zF ändern? i.\~! Ilr . 
um gegenständlichen, e' ßstan? 
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